
122 Strafgesetzbuch

recht zu bereichern, wird wegen Erpressung mit Zucht
haus oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten be
straft.

§ 254 
(aufgehoben)

Räuberische Erpressung 
§ 255

Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person 
oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärti
ger Gefahr für Leib oder Leben begangen, so ist der 
Täter gleich einem Räuber zu bestrafen.

Nebenstrafen 
§ 256

Neben der wegen Erpressung erkannten Gefängnis
strafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
und neben der wegen Raubes oder Erpressung erkann
ten Zuchthausstrafe auf Zulässigkeit von Polizeiauf
sicht erkannt werden.

EINUNDZWANZIGSTER ABSCHNITT

BEGÜNSTIGUNG UND HEHLEREI

Begünstigung 
§ 257

(1) Wer nach Begehung eines Verbrechens oder Ver
gehens dem Täter oder Teilnehmer wissentlich Beistand


